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Antrag 

der Abgeordneten Ulrike Sparr, Mareike Engels, Martin Bill, Christiane Blömeke, 
Phyliss Demirel (GRÜNE) und Fraktion 

und 

der Abgeordneten Dr. Monika Schaal, Ksenija Bekeris, Kazim Abaci, Uwe Giffei, 
Dora Heyenn, Danial Ilkhanipour, Regina-Elisabeth Jäck, Annkathrin Kammeyer, 

Gert Kekstadt, Dr. Annegret Kerp-Esche, Anne Krischok, Gulfam Malik,  
Doris Müller, Wolfgang Rose, Jens-Peter Schwieger, Henriette von Enckevort, 

Hauke Wagner, Michael Weinreich, Güngör Yilmaz (SPD) und Fraktion 

zu Drs 21/15222 

Betr.: Wege aus der Energiearmut – Ein Runder Tisch zur Vermeidung von 
Strom-, Gas- und Wassersperrungen sowie die Einführung einer Härte-
fallregelung 

Das Thema Energiearmut hat in den letzten Jahren an Dringlichkeit gewonnen. Immer 
mehr Menschen sind von Absperrungen betroffen. Der Zugang zu Energie ist Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, Wasser ist ein Menschenrecht. Durch das Absperren 
von Strom werden die Betroffenen in ihrer Lebenssituation unmittelbar und in ihrem 
Alltag stark eingeschränkt. Auch Einwohnerinnen und Einwohner der Freien und Han-
sestadt Hamburg (FHH) sind zunehmend von Energiearmut betroffen. Von Beginn des 
Jahres 2016 bis Mitte des Jahres 2017 waren im Mittel pro Quartal 2.698 Personen 
von Sperrungen der Stromversorgung, 178 Personen von Sperrung der Gasversor-
gung und 202 Menschen von der Sperrung der Wasserversorgung betroffen (verglei-
che Drs. 21/6341 und Drs. 21/10353). 

Die Gründe für diese Sperren sind vielfältig. Hierüber gibt die Statistik zur Überschul-
dung privater Personen Aufschluss.1 Die Sonderauswertung für Hamburg aus dieser 
Erhebung ergibt, dass rund 25 Prozent der beratenen Personen Schulden bei Ener-
gieunternehmen hatten. Dabei betragen die durchschnittlichen Energieschulden 1.400 
Euro. Besonders betroffen sind laut der Auswertung alleinerziehende Frauen mit zwei 
oder mehr Kindern, alleinstehende Männer und Paare im Alter von 25 – 45 Jahren mit 
drei und mehr Kindern. Wie bei allen Formen der Verschuldung sind auch hier häufig 
komplexe soziale Problemlagen verantwortlich für die Überschuldung der betroffenen 
Personen, dazu zählen vor allem auch Lebenssituationen wie Trennung, Scheidung 
oder Tod der Partnerin beziehungsweise des Partners sowie Verlust der Arbeit.  

Die staatlichen Leistungen im Rahmen von Arbeitslosengeld II und der Sozialhilfe 
sollen auch die Energiekosten abdecken. Dennoch kann es in unterschiedlichen  
Lebenslagen zu Zahlungsengpässen kommen. Zu Schwierigkeiten kann es insbeson-
dere dann kommen, wenn Nachzahlungen aus vorangegangenen Monaten während 
der Bedarfszeit anfallen. Diese müssen aus den Regelbedarfen gedeckt werden, die 

                                                      
1  https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/ 

EinkommenKonsumLebensbedingungen 
/Ueberschuldung/Ueberschuldung2150500157004.pdf?__blob=publicationFile. 
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diese Zahlungsflexibilität in der Regel nicht gewährleisten können. Außerdem gibt es 
nicht wenige Menschen, die ihre Ansprüche auf Sozialleistungen gar nicht geltend 
machen.  

Bei Haushaltsstromschulden mit drohender Stromsperrung, die während der Bedarfs-
zeit entstanden sind, können gemäß den Fachlichen Hinweisen der Bundesagentur 
für Arbeit Leistungen nach § 24 Absatz 1 SGB II (Darlehen) in Betracht kommen. 
Nach den Regelungen in der Fachanweisung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI) können bei drohender Versorgungssperre wegen Schulden 
für die Lieferung von Haushaltsstrom, die vor der Bedarfszeit entstanden sind, oder 
wegen Schulden für die Lieferung von Heizstrom, Gas beziehungsweise Wasser, Dar-
lehen nach § 22 Absatz 8 SGB II bewilligt werden. Darüber hinaus können Betroffene 
verschiedene Beratungsangebote etwa der Caritas oder der Verbraucherzentrale in 
Anspruch nehmen. Die aufgeführten vielfältigen Gründe zeigen aber auch, dass Ener-
giesperren mitnichten ausschließlich auf ein unwirtschaftliches Nutzverhalten zurück-
zuführen sind und eine reine Energiesparberatung nicht ausreichend ist, um dem 
Problem der Energiearmut wirksam zu begegnen.  

Trotz bestehender Regelungen können Fälle entstehen, in denen Energiekosten nicht 
gezahlt werden können. Die hohe Anzahl der Betroffenen spricht dafür, weitere Mög-
lichkeiten zu finden, um drohende Strom-, Gas- und Wassersperrungen zu verhindern. 
Schließlich sind auch für die Versorger mit der Versorgungssperrung erheblicher Auf-
wand und Kosten verbunden. Nach einem mehrstufigen Mahnverfahren erfolgt die 
Absperrung. Hierdurch entstehen Verwaltungs-, Absperrungs- und Wiederanschluss-
kosten. Diese belaufen sich laut Auskunft der Netzbetreiber und HAMBURG WASSER 
beim Strom auf 139,00 Euro, bei der Gasversorgung auf 131,60 Euro und bei der 
Wasserversorgung auf 127,50 Euro (Drs. 21/6341). Nicht zuletzt um die entstehenden 
Arbeitsaufwände und Kosten für die Versorgungssperrung zu verringern, bieten die 
verschiedenen Energieversorger unterschiedliche Modelle des Zahlungsaufschubs an. 
Teilweise bieten Versorger besondere Stundungsmodelle an und erlassen in einzel-
nen Fällen, in denen soziale Härte vorliegt, bereits die Schulden (Ausbuchung der 
Ausstände). Dieses Vorgehen gilt es zu formalisieren und die Kommunikation mit den 
Jobcentern und Grundversorgungsämtern zu verbessern. Wichtig ist es zudem, dass 
es in den Jobcentern konkrete Ansprechpersonen für diese Fälle gibt.  

Um ein gemeinsames und einheitliches Verfahren zur Abwendung der Energiesperren 
zu finden, soll ein Runder Tisch geschaffen werden, an dem Behörden, Jobcenter, 
Versorger, Netzbetreiber sowie Schuldnerberatungsstellen und Verbraucherzentrale 
beteiligt sind. Der Runde Tisch soll ein konsentiertes Konzept vorlegen, das anschlie-
ßend von den zuständigen Instanzen implementiert wird. Es soll von der Behörde für 
Umwelt und Energie einberufen und moderiert werden. 

Ziel ist es, neben der Verfahrenserleichterung und -klärung inklusive einer aufschie-
benden Wirkung im Fall von angedrohten Sperren, soziale Härtefälle zu vermeiden. 
Es sollen einheitliche Kriterien gefunden werden, die festlegen, welche Fälle als Här-
tefälle gelten. Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Härtefallregelung soll die 
Ausschöpfung aller rechtlichen Ansprüche sein.  

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. einen von der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) geleiteten Runden Tisch 
einzurichten,  

a. an dem BUE und die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI), die Grundversorger für Strom und Gas, HAMBURG WASSER, 
Stromnetz Hamburg GmbH (SNH), Gasnetz Hamburg GmbH (GNH), Jobcen-
ter team.arbeit.hamburg (t.a.h), Schuldnerberatungsstellen und die Verbrau-
cherzentrale beteiligt sind, 

b. der ein Konzept für ein Verfahren zur Abwendung von Energiesperren und 
präventive Maßnahmen erarbeitet und  
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c. der einen Katalog mit Härtefall-Kriterien entwickelt.  

2. das Angebot einer freiwilligen Energiespar-Beratung für Betroffene vorzuhalten 
und dieses mit den entsprechenden Trägern abzustimmen. 

3. der Bürgerschaft bis zum 30. Juni 2019 zu berichten. 


